
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1964/7/28 4Ob332/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.07.1964

Norm

UWG §2 D1

Rechtssatz

Mit der Behauptung "Die Besten der Welt fahren Kneissel-Ski" wird nur zum Ausdruck gebracht, daß auch innerhalb

der Spitzenklasse der Skiläufer mehrere - nicht alle - Benützer solcher Skier sind.
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4 Ob 332/64

Entscheidungstext OGH 28.07.1964 4 Ob 332/64
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